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BUNDESVERBAND DES SCHORNSTEINFEGERHANDWERKS 
- Zentralinnungsverband (ZIV) - 

 
 

Beurteilungskriterien für den gemeinsamen Betrieb von 
Feuerstätte – Wohnungslüftung – Dunstabzugsanlage 

 
 
Die als Anlage 2.3.1-03 
Änd.1 mit Rundschreiben 
03/2004 am 17.02.2004 
verschickten „Beurteilungs-
kriterien für den gemeinsa-
men Betrieb von Feuer-
stätte – Wohnungslüftung –
 Dunstabzugsanlage“ sind 
nur noch bis zum 
30.06.2006 gültig. Auf der 
Basis dieser „Beurteilungs-
kriterien …“ errichtete 
Anlagen fallen unter den 
Bestandsschutz. 

Für ab dem 01.07.2006 er-
richtete Anlagenkombinati-
onen darf nur noch eine 
raumluftunabhängige Feu-
erstätte mit DIBt-Zulassung 
verwendet werden. Dann 
sind, sofern im Zulassungs-
bescheid nichts Anderes 
erwähnt, keine Maßnahmen 
für die Wohnungslüftungs-
anlage erforderlich. Bei 
Verwendung einer 
raumluftabhängigen Feuer-
stätte ist eine Sicherheits-
einrichtung zu verwenden, 
deren Übereinstimmungs-
nachweis nach Bauregel-
liste B Teil 2 in einer Zulas-
sung des Deutschen Insti-
tuts für Bautechnik geregelt 
ist.  
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Ein gemeinsamer Betrieb 
einer Dunstabzugsanlage 
mit einer raumluftabhän-
gigen oder raumluftun-
abhängigen Feuerstätte 
ist in der Regel nicht 
möglich. Ohne gesi-
cherte Verbrennungs-
luftversorgung, und 
Luftnachströmung für 
die Dunstabzugsanlage 
ist z. B. ein Fensterkon-
taktschalter oder eine 
Unterdrucküberwachung 
erforderlich. 
 
Diese Anlage ersetzt die 
Anlage 2.3.1-03 Änd.1 
vom 17.02.2004 ein-
schließlich der An-
hänge FWD_01 bis _03, 
die nur noch bis 
30.06.2006 anwendbar 
sind. 
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Die Anhänge FWD_2006-04-01_Blatt-1 und FWD_2006-04-01_Blatt-2 sind separat beigelegt und 
in der Rundschreibenversion über E-Mail als eigene Anhänge enthalten. 
 


